
II- ~:235 der Beilagen zu den ste:'ographischcn Protokollen des Nationalrates 

Bundesministerium für 
Land':" und Forstwirtschaft 

Zl. 33.380-G/73 

XII':. Gesetzeebungsperiode 

Wien, 1973 03 12 

~e a n t W 01'" tun g 

der schriftlichen parlamentarir,chen Anfrage der Abgeordneten 
zum Nationalrat Brunner"'"und'Genossen (ÖVP) , l'ir • 1052/J, v'om 
1973 01 25, betreffeno. dieI.feuregelung der Qualitätsbestimmungen 
für Ro!iJhilch·····.;~.;c:'::.:"1 . _c" . 

• :", i": 'i~ . ': :' .' Änf'räge .~:.:j- ('r r.~' .:' : ," ',: 

',' . ..;,-.. ,. ~ .. ' . ..:, . .:.. .. 
. '" . , ...... ~, '", . 

. .,;. 
~: . 

1. );-<Mitr.::welcher ·Erlösmitiderung:b.~beii'~:"die Milchproduzenten nach 
. , 

':~widen:bTSherigen Erfahrungen auf Grund der Neuregelung der 

-~5<:;..Qua:Tität'8·hestimn1ungen im Jahre 1973 zu rechnen? 

2.) Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um ein weiteres 

t"-', , •• ~"/A~E?Jnken des. ohnedies in der Regel nicht kostendeckenden :.. ....... . 
t , 5 • ..J..~':" • _1,\, ," . . 

. Produzentenmilchpreises zu verhindern? '.::''; ',:.:.;;:.ü:' 

3.)We1bhe ~'be~'leg'u~ge~ .~~ren für die Vergrößerung derPP,~is-·· ',. 
. ,,+. . . "' ... , .' 

t..nt'erschiede zvJisc..hen Ro.hmilch 10' 11. und IIIotQualität 
C", ': ~"" ." .~, ,'" " . • • .: - '-

:'.lp~ßgebend, obwohl; schon die bisherige ,Pr:Gil:?staffel:ung einen 

.i. ausreichenden Anreiz zur sorgfäl tig~p. Mils:hgewinnung gebote,TI:' 
hat? '.' ; . 

4.) Welche 1VIaßnahemn .werden Sie ergreifen, um eine obj ektivere 
... :~. 

Zuteilung' der Rohmilch in die einzelnen QualJ tätskl.assen ",;: .. ' . , . . . . . 

zu gewährleisten? 

Antwcrt: 

Zu 1.: Die Förderung der' Q.ualitäts·produk~ion im Bereich der 

Land:':>und Forstwirtschaft ist ein vordringliGhes Anliege11 der 

Agrarpdlitik. Da insbesondere auf dem Sektor der Milchwirtschaft. 

die Qualität des Rohpreduktes'von besonderer Wichtigkeit für di~ 
.:.... -

Qualität der Milch und der Erzeugnisse aus Milch ist und,die 

Qualitätskriterien in. der öste~reichischenMilchwirtschafti~'~' 
~ .: !.: ;. . _. 

Vergleich zum Ausland nicht genügend hech waren, war es netwen-

dig, wirksamere'Qualitätsnormen:iu eriasse~. Sinn der Neurege-

1 ung j.st' nicht· die Minderung~E. e Erlöses da; Milchproduzenten, 

sondern die ErmBglichung des Abiitzes 'qualitativ hochwertiger .. 
. " . : 

Milch und El~zeugnisse aus Milch, wasso'.'vohl im Interesse der .:. 
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Konsumenten als auch der Produzenten liegto 
Berechnunge~ 'ergeben bed ~inem Ahsinken des Anteiles 

von Milch I. Qualität vom 1 % eine Minderung des Gesamterlöses 
um etwa 5,252.100 So Daraus kann jedoch nicht auf einen tatsäch...; 

l"ichen Einkommensverlust in bestimmter Höhe geschlossen werden, 
da sich für die Milchproduzenten-,. 8.i€wirksame_,An$j~rel1gungen zur 
Verbesserllngd~:r Quiilität der Milch unternehmen~ keine Erlösmin"';' 

!.' ~ , . ':';' \;' -,~ ". ," . 

derungeu'ergeben. -- - , -, - , 
..... ~ .. \' : 

'~.T ~: , . .'dt'·J .. :: 
- " .~ .. : '>. :'(', 

Zu 2.: Nach § 3 Abso 1 des Preisregelungsgesetzes 1957, BGBI' .. Nr--.151',' 

können für die der behördlichen Preisregelung unterliegenden 
Sac hgü tel" :u.n<i:Ge is tu nge nvo I kswirt s c ha ft 1 ic h gere c h t f e rt i gt e-,-.:: .. .;.~~ 

. ~.' . '. . . : ;'" ,.' . 

Preise bestimmt werd,en. Nach1\bso 2 diese'r R'3gelung sind Pre'ise 
,', . .~ r . 

dann volkswirtschaft~ich,gerechtfertigt, wenn sie sowohl de~ b&{ 
der Erzeugungllnd im Vertrieb oder bei _ de~ Erb:r.ingung der Lei~;:r 

.. .... . I' .-' ,'.- .' . 0' 

stung jeweils bestehenden volkswirtschaftlichen Verhältnisse1 als 
- - -1 -, , ,-, , 

auch der wirtschaftlichen Lage der Verbraucher oder Leistungse~p-
fänger '-bestmöglich entsprechen. ", ".J .. -

, Diesem O'esetzesauftrag wurde bisher immer Bntsproehe11 
. : ... , .. _., . :', .. ' 

und es ist selbstverständlich., daß auch in Zukunft danach gehan-
delt-, werden -wird,,' Ein überhöhter Preis würde zu einer über das 
vertretbare Maß hinausgehenden Steigerung der Produktion führen. 
Die sich aus einer derartigen ;;3,itua tion erg2r-enden Folgen können 
nach mei,ner Auffassung weder im Interesse der Konsumenten noch 
der Produzenten ~3gen. 
Zu 3.: Nach den Erfa:b..rungen, die seit EinfÜhrung der Qualitäts­
bezahlung der Roh-.milch gesammelt werden konnten, trifft e's nicht,,·, 
zu, daß die bisherig8 Preisstaffelung einen au.sreichenden Anreiz 
zur rorgfäl-tige..-re1Milchgewinrmng geboten hätteo Aus diesem Grund ---,-.:..:,,: 

.- ',;'.:" 

war es notwendig, einen solchen Anreiz zu schaffen. 
Zu 4.: Die Untersuchung der Anlieferun8smilch erfolgt in Labora­
torien, die vomMllchwirtschaftsfonds im Einvernehmen mit den zu­

ständigen Landwirtschaftskammern als geeignete Untersuchungs-

1047/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



- 3 -

stellen anerkannt werdeno Diese Untersuchungsstellen unterstehen 
hinsichtlich der ordnungsgemäßen Feststellung der Qualitäts­
merkmale der Aufsicht der zuständigen Landwirtschaftskammern. 
Bisher sind an mich keine Klagen über eine mangelnde Ob.jektivi­
tät bei der Qualitätsklassenermittlung herangetragen worden. 

Der Bundesminister: 

1047/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




